
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

2 •. Februar 1979 

I. 

Im Zusammenhang mit der Revision der Ortsplanung in Fulenbach und 

um einen späteren Ausbau der 11 Dorfstrasse" vorzubereiten,· hat das 

( Bau-Departement aufgrundvon § llbis des kantonalen Gesetzes über 

das Bauwesen einen Strassen- und Baul~nie:nplan über die genannte 

Strasse ausarbeiten lassen. Der Plan ist vom 5. Dezember 1977 bis 

4. Januar 1978 auf der Gemeindekanzle.i in Fulenbach und beim 

Kreisbauamt II in Olten aufgelegt worden .. Innert der Einsprache-

~ ... 

( 

frist gingen ll ·Einsprachen ein. Einsprecher sind: 

l. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7,. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Wyss Emil, Breite 316, Fulenbach .. . 

Römisch-katholische Kirchgemeinc;le, Fulenbach 

Jäggi Markus, Dorfstrasse 41, F~enbach 

Steiner-Fumagalli H.P., am Schärme, Boningenstrasse 110, .Fulenbact 
Wyss Otto, Boningenstrasse 56

1 
Fulenb~qh .: ... : .... !::.·~--.... :. :.·. · .... : ... ~!:· 

Flückiger-Züst We~er, Boningenstrasse .121, Fulenbach 

Sutter-Schwegler Gerhard, Gärtnerei, Ful~nba~h 
Wyss Han&, Werkzeugmacher, Boningenst'rasse 259, Fulenbacn 

Jäggi-Wyss Philipp, Boningenstrasse 96, Fulenbac~ 

Schenker-Jäggi Meinrad, Baugeschäft, Fulenba~h 
Probst .Alfred, Boningenßtrassf. 126',· Fhlenbach 

Beamte. des Bau-Departementes führten' am 23. Februar i978 die Ein-
;' ·• 

_::;!P,racheverhandlungen in Fulenbach durch~ 

-II. 

Die Einsprecher sind Grundeigentümer in dem durch den Plan berührten 
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Gebiet und daher zur Einsprache legitimiert. Die Einsprachen 

wurden fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie einzutreten ist. 

I I I. 
"' ... 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

Einsprache Nr. 1: Wyss Emil 
Eigentümer. von GB Nr. 423 und 424 

Der Einsprecher ist mit der vorli~genden Planung grundsätzlich 

einverstanden, Er verlangt aber, dass seine beiden Grundstücke, 

welche sowohl wegen der Verschiebung der Kantonsstrasse als auch 

wegen der Einmündung der Gemeindestrasse durchschnitten und weit

gehend entwertet .. würden, von Kanton und Gemeinde zu übernehmen 

seien. . . 

( 

Herr Wyss wurde dahi~ orientiert, dass die Entschädigungs:fragen 

nicht in diesem Verfahren, so~dern beim Land.erwerb behandel.:t werden, 
............. 

welcher in der Regel unmittelbar vor dem Strassenausbau mit jedem 

einzelnen Grundeigentümer durchgeführt wird ... Bei dieser.Sae~age . 
wurde die Einsprache am·23~ Februar 1978.zuruckgezogen; sie ist 

als erledigt abzuschreiben~ 

Einsprache Nr. 2: ·Römisch-katholische Kirchgemeinde 
Eigentümerin von_GB Nr. 595 und 596 

Der Kirchgemeinderat beanstandet; dass die .zukünftige Zufahrt zum 

Kirchenareal im Auflageplan nicht ersichtlichsei. 

Die heutige Zufahrt (auf der Innenseite der.Strassenku~e) sei 

unbefriedigend. 

Eine bessere Lösung lässt sich allerdings erst beim 'Sti·assenausbau 

':verwirklichen. In jenem Zeitpunkt wird das Tiefbauamt nach Rück

sprache mit der Kirchenbehörde ein Erschliessungskonzept .. ausar

beiten. Gestützt auf diese Zusicherung wurde die Einsprache am 

23. Februar 1978 zurückgezogen; sie ist abzuschreiben. 



( 

('I . 

3 

Einsprache Nr. 3: Jäggi Markus 
Eig~ntürner von GB Nr. 160 · 

Nach Erläuterung des Auflageprojektes hat Herr Jäggi seine 

Ein?prache am 23, Februar 1978 zurückgezogen.-

De'r neue Strassenrand wird sehr nahe an <las Geb~:tide Nr. 41 heran

reichen, weshalb hier gewisse .Anpassungsarbei teil ·not-w·endig werden. 

Es wäre auch zweckmässig, wenn der auf der Ostseite an das #B:.~pt

gebäude angeba'\lte Schopf abgebrochen würde, um eine bessere Durch

fahrt für landwirtschaftliche Maschinen zu erreichen.' Diese Fragen 

sollen jedoch im Landerwerbsverfahren definitiv geregelt werden. 

Die Einsprache ist als erledigt von der ?-eschäftskontrolle abzu

schreiben. 

. . 

Einsprache Nr .. 4: Steiner-Fumagalli H.P. 
Eigentümer von GB Nr. 65 

Herr Steiner erhebt gegen den geplanten Strassen- und Trottoirausbau 

ke;i_ne Einwendung~n. Seinem begründeten Begehren, den Baulinien

abstand im Bereiche d,~r Bushaltestelle· von 5.00 m auf· 4.00· m. zu 

verringern,. ist zu entsprechen. Die Fragen der Anpassungen und 

Entschädigungen sowie eines allfälligen Realersatzes sind in die 
. ~-· .·. 

Landerwerbsverhandlungen zu verweisen. 

,Dj"e Einsprache wurde am 23~ Februar 1978 zurü&kgez.ogen; sie ist als 

er:;t.edigt abzuschreiben. 

Einsprache Nr. 5: Wyss Otto 
Eigentümer· von GB. ·:Nr~ 158 .:.: ...... :../.~.:..._:.:~~~----·-> __ ,:.;=:;::_~ 

,., .•. 

Mit Herrn Wyss wurd~ vereinbart, dass die Bushaltestelle bei seiner 

Liegenschaft N!• 50 etwas verkürzt wird._Der Bauli~ienabstand hinter 
. . . . 

der Haltestelle wird von 5.00 mauf 4.00 m reduziert., Die ~passungen 

und "Eri.:tschädi~ungen sind im LanderW-erbsverfahren zu ~egeln. 
~ t..." .•. ' . .. • 

ll.ufgrund. d;j_eser ZJ.;I_sicherunge;n: wurde die EinE;lp_~ache am 23-. Februar 

1978 zurückgezogen; sie ist abzuschreiben. 
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Einsprache Nr. 6: Flückiger-Züst Werner 
Eige.ntümer von- G:S Nr. 61 

Herr Flückiger hat die .Absicht, den-Scheq:p.entrakt von. Gebäude 

Nr. 121 in eine Wo~ung umzubauen, was durch. die Vorbaulinie. 

gewährleistet ist. Vorbehalten bleibt s~lbstverständlich da~ 
. . 

gesetzliche Baubewilligungsverfahren._ 
. . .. 

Als Folge des ge.planten Strassenausbaußs · sind die nachstehend :auf

.. _geführten Probleme m~ t dem Einsprecher zu lösen: 

,,, _, Die Zufahrt ·zur bestehenden Garage· wird vermutliCh verunmöglicht, 

. weshalb auf Kosten des Strassenausbaues eine Ersatzlösung 

gesucht werden muss. 

Das .Abstellen von Fahrzeugenvor iem Wohnhaus wird nicht mehr 

möglich sein. Es ist jedoch denkbar, eine . .Abstellfläcb.e auf der 
. ·······~----····· 

Nordseite des Hauses zu erstellen.- Der Staat wird sich an diesen 

Kosten angemessen beteiligen. 

-Der Gemüsegarten wird teilweise beansprucht. Der Staat-wird auch 

hier die Kosten_ für die Erweiterung des verbleibenden Gartens 
:. 

übernehmen" 

Alle diese Fragen·sind jedoch im Landerwerbsverfahren abzusprechen 

und zu bereinigen. Unter d'ieseil Voraussetzungen hat Herr Flückiger 

( 

die. Einsprache- gef!:i7n --~~n Plan am 23. Februar 1978 zurückgezogen. ( 

Die Einsprache ist als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. 

Einsprache Nr. 7: Sutter-Schwegler Gerhard 
Eigentümer vonGB Nr. 50 

.Auf seinen Wunsch wurde Herrn Sutter zugesichert, dass das Parkieren 

vor seiner Geschäftsliegenschaft ·auch nach dem Ttotto.irausba~ möglich 

sein wird. Wenn notwendig; ·werden auf 'dem Hausdao~· entlang der 

Kantonsstrasse Schneefänger auf Rechnung des Strassenbaues angebrat)~'lt • 

. .Al;:Le Fragen der Allpassungen und Entschädigungen ·sind .im späteren· 
. ' . . 
Landerwerbsverfahren endgültig zu regeln. 
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Herr Sütt'er hat aufg:fund .dieser ':zusi'dherungen die Einsprache am 

23. Februar 1978 zurückgezogen; diese ist sinngernäss abzuschreiben • 

.. , 
Einsprache Nr~ 8: Wyss Hans 

Eigentümer von GB Nr. 601 

Herr Wyss beanstandet, dass de~ Einlenkradius von 10 m in die 

projektierte Umfahrungsstrasse zu gross dimensioniert sei. Die 
:~ . . . 

dadurch entstehende Landbeanspruchung sei unzumutbar. Im weitem 

befürchtet er, dass ein alifälliger Ausbau seines Gebäudes Nr. 259 

wegen der neuen Baulinie verunmöglicht werde. 

Hierzu ist festzustellen, dass ein Einlenkradius von 10 m f~r 
: :. ' -~- i. :'"'' .- ... . . . . > •• ,· • 

diese Strasse unbedingt-erforderlich ist •. Bei _einem kleineren 

Radl~~- ~ä;~n ei~ündende Fah~zeuge, haupt,;-Ei~hlich L~ß~wage~ ,.und 
. . ~ . . .. '~ .•. ' ., .... :. -:. r:·~ - . . . . . ' -~- _: 

Lastenzüge gezwungen, die 'Gegenfahrbahn zu benützen. Das Begehren 

·von He'rrrr Wyss kc:llin aus Grüiideri' der':Verkehrs~i6herh~it n:Lcht 
.... 

erfüllt werden •. 

Ein späterer Ausbau des Hauses ist durchaus möglich, weil eine 

Vo.rbaUlinie 'um das· G-ebäude eirig'ezeichnet worden ist. Dieser Ein

. 'spracheplihkt fällt somit dahin. 

Obschon Herr Wyss gegen den Trottoirausbau keine Einwendungen 

erhebt, kann er sich zu einem Rückzug der Einspr:ache nicht ent-.. - . . . . ~ . . . 

scheiden. Die Einsprache ist daher abzuweisen, soweit darauf 

·c: ~-inzutreten ist •. 

Einsprache Nr. 9: Jäggi-Wyss Philipp 
Eigentümer von GB Nr.'53, 55, 56, 447 und 448 

Die Einsprache richtet sich in der Hauptsache gegen die Bushalte

stelle auf GB Nr. 447 und 448 und gegen das Trottoir entlang des 

Gebäudes Nr~ 96 auf GB Nr~ 53. Pie Landbeanspruchung sei nicht 
;_: 

zumutbar. Die Bushaltestelle sei um etwa 50 m dorfeinwärts oder 

um rund 100 m Richtung Boningen ·zu verschieben •. AlJ.f -~as:'Trot'töir 

auf der Ostseite der ·Boningenstrasse könne verzichtet werden, weil 
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das angrenzende Gebiet "Hölzli" in die Landwirtschaftszone 

Um.geteilt wurde. 

Es trifft tatsächlich zu~ dass insbesondere .d.ie .. ~ .. Grund:Stücke. 

GB Nr. 447 und 448 durch die Strassenkorrektion und die Eushalte

stelle stärk; b-eeinträchtigt· werden. Die· Standort-e der :H"altestellen 

wurden eingehend geprüft und mit derGemeindebehörde festgEilegt. 

Eine Verß·chiebung im Sinne d'es Einsprechers ist als schlechtere 

. Lösung nicht in Erwägung zu ziehen. · 

Die Strassensanierung bringt auch Vorteile. Im Bereiche der Haus

liegenschaft von Herrn Jäggi wird die Strasse auf· die:gegenÜber

liegende Seite verschoben. Vor dem Haus wird ein Trö"ttoir erstellt,( 

wodurch die Platzverhältnisse für den Landwirtschaftsbetrieb 

wesentlich verbesee~t werden·können. 

Die planliehe Si~h~rst~llung von zwei Trottoirs ist siche:r-c'ange

zeigt, wenn auch zuerst einmal ein Trottoir erstellt wird. 

Das zweite Trottoir ·soll zu gegebener Zeit ati.sg~fü.hrt werden'. 

Die Einsprache ist daher im Sinne· der Erwägungen abzuweisen;· soweit 

darauf einzutreten ist. Die Fragen der Allpassungen und Entschädi

gungen werden im Landerwerbsverfahren behandelt. 

Einsprache Nr. 10: .Schenker Meinrad 
Eigentümer von GB Nr. 444 

Herr Schenker hat nach der Erläuterung des Auflageprojektes seine 

Einsprache am 23. Februar 1978 zurückgezogen_~-- Es. wur.d.e .. ihm zuge

sichert, dass·beim Trottoirausbau Schneefänger auf dem Dach des 

Gebäudes Nr. 65 zum Schutze der Fussgänger montiert· we-rd.E3n. :. 

Die Allpassungen und·Entschädigungen sind bei-den LanderitV"erbs~ 

verhandlungen zu regeln. 

Die Einsprache ist als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. 

Einsprache Nr •. 11: Probst Alfred .. ·.' Eigentümer von GB Nr. 440 

Herr Probst beabsichtigt, einen bestehenden Schopf in eine Garage 

( 
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umzubauen •. Durch den .Ausbau von Strasse und Trottoir wird jedoch 

sein Grundstück auf der ganzen Länge um etwa 3.50 m verschmäle.rt. 

Der verbleibende Vorplatz wird dadurch zum Wenden der Fahrzeuge 

etwas knapp. Es wurde dem Eigentümer bestätigt, dass in diesem 

speziellen Falle das Trottoir für die Wendemanöver teilweise mit

benützt ·:we-rden ·d~rf ~- Der SchÖ-pfU1llbauist also gewährleistet; vorbe

halten-bieihf selbstverständljch.das ordentliche Baubewilligungs-
.. _ . . 

verfahren. 

·:aie:r:a~f w:urde die Einsprache arn 23. Februar 1978 zurückgezogen; 

diese ist im vorst,ehen,den Sinne abzuschreiben. 

IV. 

Das· Planverfahren wurde ordnungsgernäss durchgeführt. ,Gegen den 

aufgrund der E:iJ+s.pracheverha:q.dlungen ~bgeänderten Plan .bestehen 

keine begründeten technischen Einw;endungen; er. is"t daher zu 

genehmig.en. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Strassen- und Baulinienplan "Dorfstrasse", Blatt 1, 2 . 
und 3 in der_Gemeinde Fulenbac_h, wird genehmigt. 

2. Die EinS!prachen ;Nr. 8 qnd 9 werden q.bgewtesen, sow.ei t -darauf 

einzutreten ist. 

3. Vom Rückzug der übrigen neun Einsprachen wird Kenntnis 

genommen. 

4. Für den Fall, dass mit den Grundeigentümern über den Erwerb 

des für den Strassen-, Trottoir- und Bushaltestellenausbau 

erforderlichen Landes keine gütliche Einigung zustande kommen 

sollte, ist das Expropriationsverfahren einzuleiten. 

Das Bau-Departement wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Ausfertigungen Seite 8 Der Staatsschreiber: 

\J, OJ( ~At~ 
11 V 
'' 
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Ausfe.rtigungeri: · 

Bau-Departement (3.) Fre/fr . . . 

Rechtsdienst des Bau-Departementes 

Kant. Tiefbauamt (5) mit je 2 Plänen (Blatt l, 2 und 3) 

_!Cant. ~.:tJ=:.~r Raumplanung (2) mit je. l Plan,. Blatt l, 2 und 3 

Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit je l Plan, Blatt l, 2 und 3 

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4854 Fulenbach, mit. je l Plan 1 

Blatt l, 2 und 3 

.Amtsblatt (Publikation der Genehmigung: Der Strassen- und Baulinien
plan "Dorfstrasse" in der Gemeinde Fulenbach.) 

Einschreiben an: 

Wyss Emil (Breite 316, 4854 Fulenbach 

·Röm:L~ch-katholische Kirchgemeinde; .4854 Fulenbach 

Jäggi Markus, Dorfstrasse 41, 4854Fulenbach 

Steiner-Fumagalli H.P., Boningenstrasse 110, 4854 Fui~ribach 

Wyss Otto, Boningenstrasse 56, 4854 Fulenbach ; 

Flückiger-Züst Werner, Boningenstr.$~:~g 121, 4854 Fulenbach 

Sutter-Scp.weg.ler Gerhard, Gärtnerei;,. 4854 Ful~J;).bach 
·~ '. J... '. 3 ·. 

Wyss Hans, Werkzeugmacher, Boningen,strasse 259, 4854 Fulenbach 
" • ••• ' ' • L 

Jäggi-Wyss Philipp, Boningenstrasse 96, 4854 Fulenbach 

Schenker-Jäggi Mei!l.;ad, Baugeschäft, 4854 Fule.nbach 

Probst Alfred, Boningenstrasse 126, 4854 Fulenbach 

.. · 

( 

( 


